
selbst, sondern auch für die Zuhörer. Das Verständnis' 
für den Prozeß wird für alle Beteiligten, auch für die 
Parteien selbst, viel größer, wenn sie das, was sich ab
spielt, auch hören können. Darin liegt ja auch eine er
zieherische Bedeutung für die Parteien.

Deshalb sollten die Anträge, die Hauptpunkte der Be
gründung, insbesondere alle wesentlichen Behauptun
gen und Beweismittel, zu Beginn des streitigen Verfah
rens mündlich vorgetragen werden. Das gilt sowohl für 
die Klage als auch für die Erwiderung. Das Verfahren 
wird dadurch kaum länger dauern, aber es wird gründ
licher und verständlicher. Vor allem verlangt dies eine 
Konzentrierung auf das Wesentliche und verhindert das 
Nachschieben weiterer Behauptungen und Beweismittel. 
Eine solche Methode erleichtert auch die Absetzung des 
Urteils im Anschluß an die Verhandlung. Es gibt viele 
Gerichte, die gerade in Ehesachen in der streitigen 
Verhandlung auf den mündlichen Vortrag der Parteien 
oder, wenn diese durch Anwälte vertreten sind, der 
Prozeßbevollmächtigten bestehen und Bezugnahmen 
auf Schriftsätze weitgehend einschränken; das bedeutet 
natürlich nicht, daß etwa der gesamte Vortrag wörtlich 
in das Protokoll aüfgenommen werden müßte. Hier 
würde der Vermerk genügen, daß der wesentliche In
halt der Klagebegründung vorgetragen wird. Für die 
Anwälte bedeutet das, daß sie sich in der im Zivilver
fahren fast in Vergessenheit geratenen Kunst des 
mündlichen Vortrages des Streitstoffs üben. Mit dem 
Vortrag kann auch gleich das Ergebnis der vorberei
tenden Verhandlung gewürdigt werden.

Zwischen vorbereitender Verhandlung und streitiger 
Verhandlung besteht ein wesentlicher Unterschied. Man 
kann nicht Elemente der streitigen Verhandlung in die 
vorbereitende Verhandlung übertragen und umgekehrt. 
Deis geschieht aber noch, indem man versucht, die vor
bereitende Verhandlung zu einem Teil der streitigen 
Verhandlung zu machen und die streitige Verhandlung 
dann zu kurz kommen läßt.

Die Beweisaufnahme in der streitigen Verhandlung 
kann wesentlich konzentrierter durchgeführt werden, 
als das jetzt manchmal der Fall ist. Bei manchen Ge
richten unterscheidet sich die Beweisaufnahme durch 
nichts von einer Vernehmung der Parteien i. S. des im 
Eheverfahren nicht mehr anwendbaren § 819 ZPO. Viel
fach ist sie dann eine Wiederholung des schon im vor
bereitenden Verfahren protokollierten Parteivortrags. 
Das ist aber nicht der Sinn einer Beweisaufnahme. 
Eine Beweisaufnahme soll zu bestimmten, streitigen 
Punkten erfolgen, um sie zu klären. Die Anhörung der 
Parteien ist etwas anderes als eine Parteivernehmung. 
Konzentriert man die Beweisaufnahme nur auf be
stimmte, streitige Punkte, dann wird das Ergebnis auch 
weit besser sein, als wenn man im Wege der Beweis
aufnahme wieder die Parteien die gesamte Ehege
schichte erzählen läßt. Man sollte vielleicht dazu über
gehen, bestimmte Beweisthemen zu nennen, anstatt 
einfach zu formulieren: „Die Parteien sollen zu ihrem 
gegenseitigen Vorbringen zum Zwecke des Beweises 
vernommen werden“.

Die Wiederholung der Anträge und damit die 
streitige Verhandlung nach der Beweisaufnahme wird 
bis jetzt in der Mehrzahl der Fälle formal durchgeführt. 
In Wirklichkeit findet kaum eine streitige Verhandlung 
zur Beweisaufnahme statt; man erschöpft sich in dem 
Diktat des Protokollsatzes: „Die Parteien verhandeln 
zum Ergebnis der Beweisaufnahme streitig mit den 
gleichen Anträgen“. Aber auch mit der Wiederholung 
der Anträge allein wäre es nicht getan. Das Beweis
ergebnis muß eingehend gewürdigt werden. Audi das 
ist Sache der Parteien bzw. ihrer Vertreter. Die Mei
nung der Parteien zum Ergebnis der Beweisaufnahme 
darf dem Gericht nicht unbekannt bleiben. Im Urteil 
muß sich das Gericht mit den beiderseitigen Auffassun
gen über das Ergebnis der Beweisaufnahme ausein
andersetzen. Dann wird das Urteil überzeugender. Es 
kommt nicht selten vor, daß infolge ungenügender Be
weiswürdigung eine Partei gegen das Urteil Berufung 
einlegen will, obwohl ihrem Antrag im Ergebnis ent
sprochen wurde — eben weil sie mit der in den Gründen 
angeführten Beweiswürdigung nicht einverstanden ist 
und die eigene Auffassung von den tatsächlichen Ur
sachen der Zerrüttung der Ehe nicht überzeugend 
widerlegt findet.

Es muß also auch nach der Beweisaufnahme noch
mals ein Vortrag der Parteien im Sinne eines Schluß
vortrags erfolgen. Nur so wird dem Gericht die so
fortige Absetzung des Urteils erleichtert, und die Urteile 
werden gründlicher sein.

Die Mitwirkung des Anwalts im Eheverfahren
Eine der wichtigsten Neuregelungen, die die Ehever

ordnung mit sich brachte, ist die weitgehende Ein
schränkung der bislang das Eheverfahren zum Teil 
noch beherrschenden Verhandlungsmaxime zugunsten 
des nunmehr im Vordergrund stehenden Prinzips der 
Erforschung der objektiven Wahrheit. Diese Verände
rung bringt es mit sich, daß den am Eheverfahren be
teiligten Richtern weitaus größere Befugnisse über
tragen sind. Anscheinend vertreten nun einige Ge
richte die Auffassung, die Mitwirkung des Anwalts in 
Eheverfahren habe durch die neue Verordnung an Be
deutung verloren. Zum Ausdruck kommt dies bei Ent
scheidungen über die Kostenvorschußpflicht des Ehe
mannes im Wege der einstweiligen Anordnung, bei der 
Kostenentscheidung selbst und vor allem bei der Beur
teilung der Tätigkeit des Anwalts im vorbereitenden 
Verfahren.

Demgegenüber muß mit aller Deutlichkeit festgestellt 
werden, daß die Mitwirkung des Anwalts im Ehever
fahren nach Einführung der Eheverordnung im Gegen
teil noch wichtiger geworden ist. Dies gilt bereits für 
das vorbereitende Verfahren. Der Rechtsanwalt hat 
durch seine mehrstündige Besprechung mit seinem 
Mandanten zunächst einen tieferen Einblick in die Ehe 
als das Gericht. Er kann also wesentlich zur Aussöh
nung der Parteien beitragen, indem er seine Ansicht 
über den Zustand der Ehe vorträgt und auf alle die 
Momente hinweist, die beim Aussöhnungsversuch zur 
Sprache kommen und beachtet werden müssen.

Dazu gehört natürlich ein gewisses Einfühlungsver
mögen und die eingehende Vorbereitung des Anwalts 
auf den Prozeß. Auch der Anwalt, der eine die Ehe
scheidung begehrende Partei vertritt, hat die Verpflich
tung, vor Erhebung der Klage mit seinem Mandanten 
alle die Momente eingehend zu behandeln, die für eine 
Aufrechterhaltung der Ehe sprechen, und ihm nahezu
legen, eine Aussöhnung zu versuchen. Erst wenn er sich 
davon überzeugt hat, daß sein Mandant eine solche 
Aussöhnung nicht will und die Gründe des § 8 EheVO 
vorliegen, darf er die Klage einreichen. Er hat dann 
aber auch das Recht und die Pflicht, in der vorbereiten
den Verhandlung bei dem Versuch der Aussöhnung mit
zuwirken. Er darf dem Aussöhnungsversuch nicht in 
der Form entgegenwirken, daß er etwa seiner Partei 
von einer Aussöhnung abrät, aber es ist auch seine 
Pflicht, alle die Bedenken vorzutragen, die er aus der 
Kenntnis des Falles gegen eine Weiterführung der 
Ehe hat.

Diese Tätigkeit bedeutet für das Gericht eine Hilfe, 
und es ist daher falsch, wenn Gerichte die Ansicht ver
treten, der Anwalt habe im vorbereitenden Verfahren, 
vor allen Dingen beim Versuch der Aussöhnung, nichts 
oder möglichst wenig zu sagen, seine Tätigkeit beginne 
erst im streitigen Verfahren.

Falsch ist aber auch die Praxis, eine Partei, die durch 
einen Anwalt vertreten ist, ihre Anträge selbst stellen 
und die Behauptungen und Gegenerklärungen selbst 
vortragen zu lassen. Das ist Sache des Rechtsanwalts. 
Dazu wird er ja gerade von der Partei beauftragt. Die 
Bürger haben kein Verständnis dafür, daß sie hierbei 
auf den Beistand eines Anwalts verzichten sollen. Das 
gilt auch schon für den Vortrag, die Antragstellung und 
Abgabe sonstiger Erklärungen i. S. des § 9 EheVerfO. 
Manche Gerichte verkennen hier, daß die Tätigkeit des 
Anwalts zur Vorbereitung und zur konzentrierten 
Durchführung des Verfahrens wesentlich beiträgt. Er 
ist in der Lage, die Streitpunkte genau zu bezeichnen 
und zu formulieren, und er scheidet alle die Dinge aus, 
die für das Verfahren nicht erheblich sind und daher 
nicht vorgetragen zu werden brauchen.

Natürlich soll keinesfalls die Bedeutung der direk
ten gründlichen Erörterung des Sachverhalts mit der 
Partei verkannt werden, aber der Anwalt muß an der 
Erörterung des Streitstoffs beteiligt sein. Und es muß 
sich tatsächlich um eine Erörterung handeln; man kann
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